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Begründung zur Motion

Nr. 014/2025 Motion Tanner: Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Stär-
kung der finanziellen Nachhaltigkeit durch regelmässige Aufgaben- und Wir-
kungsüberprüfung

Eingang Zuständiges Departement

17.02.2025 Präsidialdepartement

Antrag des Stadtrates: Ablehnung

Begründung
Die Motion verlangt vom Stadtrat, eine gesetzliche Grundlage für eine regelmässige und 
systematische Aufgabenüberprüfung zu schaffen und eine solche einzuführen. 

Aus folgenden Gründen beantragt der Stadtrat die Ablehnung der Motion:
 Im Rahmen der laufenden Teilrevision der Gemeindeordnung wird die vom Einwohn-

errat eingesetzte Spezialkommission eine Ergänzung der Gemeindeordnung unter
§ 3 (Funktion und Handlungsgrundsätze) vorschlagen, mit welcher eine systemati-
sche Überprüfung der Qualität, Wirksamkeit sowie Finanzierung der ausgeführten 
Aufgaben vorgegeben werden soll («Die Stadt prüft selbstständig Qualität, Wirksam-
keit sowie Finanzierung ausgeführter Aufgaben»).

 Basierend auf § 28 der Gemeindeordnung ist der Einwohnerrat und nicht der Stadtrat 
zuständig für den Erlass und die Änderung von gesetzlichen Grundlagen der Stadt 
Kriens.

Kriens, 16. April 2025


